
.. p .. .!/4'1?-o der Beilagen zu den 5tenogr;)p~ischen Protokollen des Nationalrates 

Pai'lamentari scheAni'rage NI'. 820/J 
an die Bun~esregier~ng betr.Maß­
nahmen der Bundeßre~ierung für 
die iltere Bev5Jkerung 

An den 
.. 

Pr~sidenten des Nationalrates 
Di pI. I lle;. Kar 1 ldAT,DBRUNNEE. 

1010 1,,1 i e n 

XII. Gesetzgebungsperiode 

.Die AbGeordneten zum Nation3.lrat PREUSSIJER und 

Genossen haben am 15.Juli 1971 unter der Nr.820/J an 

die Bundesregierung eine Anfrage betreffend I'1aßnahmen 

der Bundesregierung für die ältere· BevölJ<:erung gerichtet, 

die folgenden Wortlaut lwt: 

"Am Ende der Herbstsession d.es Nationalrates 1970/ 

/71 wurden an alle Mitglieder der Bundesregierung In-

.', terpellationen betreffend die Durchführung der Regie­

rungs~rkl~rung gerichtet. biese Anfragen wurden im 

Laufe der Nonate r1ärz und April 1971 von den be frag­

ten Regierlmgsmi tgliedern in sehr ausführlicher \"Jeise 

gE; t reIint "nach . Ressorts - beantwortet.· 

In den sei th'er vergangenen 110naten hat die Bundes­

regierungihre Bemühungen ur~l. die Verwirklichung dieses 

Regierung~.;programmes int~msi"lr fortc;esetzt. 

um einen Überblick zu erhalten, welche Maßnahmen 

.~er Bundesregierung von besonderer Bedeutun~ fü~ die 

ältere. Bevölkerung sind, st€llen die unterzeichneten 

Abgeordneten an die Bundesregierung gemäß § 71 GOG 

die näcli.stehende 

A n fr a g e : 

Welche Eaßnahmen haben die einzelnen Mitglieder der 
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irl. ',V er\-ii:.el<=l ic ll·:~lrLg (leI~ Hecierungserl-:lürung oder über 

die HegierlJ..I1gserklüruns Lina:usgehend gesetzt, die 

d.ie .~~lte:Le Bevöllr e T '1Jn9' Ö st('Y'reicb s von P,eclput,ll'P' ~ ..... ., ... --M·:;0 ) J .... J .• - .. -_ --' .I.A.1.0 

I eh, beehr'e mieh, di e 8(:; Al1.frage Il[lInen:::,; der Bundes-

regierung wie folgt zu beantworten: 
, , 

dien:::nden ':r'2~d; von den C1.n.fr~)cenden Ab[';eordneten fest-­

ßestellt Hurc;,c, ist die B'J.nde~)reg:i:eruEe; beIIlüht [;E':vJesen, 

dl- (J '-''''OJ'l ~ ''11"1 J" r ,....'-1 .... )_"') 1......,P0'·L· E 'Yl-,.-. -;"oeI~lrl:'i-'-'l"Y"'>cp d r -r""Ir-:"e' E ,..'tpY'l 
'-- .' ,L .LL~. ...l ,J.C:l. .1."'- ,>0, ~.L '.dLi::..':O "'. '... C .. L ULLb ,cJ.-L ö' ..1 .. ;t'o,,~ 

Ziele ?,u Y'2sli3.i.ereno Die 3clnühungen um d.ie Ver"ürk-

liehung dieses Regierungf3program.I:!cs \·rurdenstets in-

Zur Dm..:'::;telJ.ung d er· von den einzelnen Regierunss­

Trli t Tl i ''',-1 p::C'n ~ nc1 ie"'em G'i rnle ;."e 8(0'1' 7.t Co '1 I"jai"{~lP rl'f:lpn tlaOe -' • .Je.:;.. -v '-~ ..... ' ~. __ .1..._.. "-' -",i .. :-. __ .J~ C) ./._ '_' .1 .. _ "-.... _ _ _v_ -..... ----'----..... ~ 

ich die einzelnen Bundesminister um Stellungnahmen er-

sucht und diese - dem, \'lortlaut der _[,.nfr3.ge folßend -

ressortweise zusammengefaßt. 

1. Bunc1esmini::3ter:LUm fÜrJ1..J.stiz: 

Am 30. Juni 1971 hat der Nationalrat ein -.... , bunaes-

gesetz beschlossen, mit dem da~ Angestelltengesetz 

neuerlich ge~nd~rt wird. Da~in ist vorgesehen, daß der 

auch dann besteht, wenn das 

Dien:=:;tverhi.n tnis bei T-Iännern nach Vollend.unG' des 

65,,' Lebensjahres, bei Fr.au~m nach Vollendung des 60. Le­

bensjahres durch Kündigung seitens des Angestellten en­

det 1 sofern 0:-3.8 Dienstverhältnis mindestens 'i 0 Jahre 

ununterbrochen gedauert hat. 

Cl"'l"cr.o·::: i?l'lt: sl· Yi nr.e n1 ;';r:( J. \J -' .. -, "-'; 0" '..J ....... -t:; '.~J.._ ........ J. ... flirdas Bundesgesetz, mit 

dem das GutSC3.Ils8Ejtelltengesetz neuerlich geändert wird. 

" 

820/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 10

www.parlament.gv.at



.. 

- :; -

2. Bundesministerium für Unterricht und Kunst: 

Der wachsenden Bedeutung des Problemkreises "Be­

treuung älterer f'lenschen " Rechnung tragend, bat das 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst für :Funk­

tionäre der Erwachsenenbildung Kurse in St. \'Jolfgang 

veranstaltet, deren Thematik der Bewältigung des Äl­

terwerdens gewidmet.war. 

3 •. Bundesministerium fÜr sozi8.le Verwaltllng.: 

I. Sozialversicherung: 

Zu den Forderungen, deren Verwirklichung im 

Rahmen der Regierungserklärung angekündigt wurde, ze.hl t 

im Bereich der Pensionsversicherung die Verbesserung 

der Berechnung der Richtzahl. Durch die 25. Novelle 

zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 

NI'. 385/70, wurde eine neue Berechnungsmethode für die 

Ermittlung der RichtzahleingE::führt, die insbesondere 

durch die Ausscbaltung des sogenannten Struktureffektes 

(etwa Trend zum Beruf mit höherem Lohn) eine richtigere 

Anpassung der Renten und Pensionen sicherstellt. Für 

das Jahr 1971 wurde die Richtzahl durch die 25. Novelle 

z:(tm ASVG mit 1,071 festgesetzt .. Die Erhöhung der Renten 

und Pensionen beträgt sohin für dieses Jahr 7,1 v.H. 

Die neue Methode der Richtzahlberechnung wurde 

schon für das Kalenderj<:i.br 1972 angewendet. Mit Hirkung 

ab 1. Jänner'1972 beträgt die Richtzahl 1,074 und führt 

. damit/ zu eirier Erhöhung der Fensionen nach dem Al1gemei-: 

nen Sozialversicherungsgesetz , dem Gewerblich61 Selbststän­

digen-Pensionsversicherungsgesetz und dem Bauern- Pensions­

versicherungsgesetz und der: Renten, aus der Unfall versiche­

rung nachdem ASVG von 7/1- v.H. Nach der alten Berechnungs­

methode der Richtzahl häi;te sich bloß eine Erhöhung um 

6,9v.H. ergeben. 

Die verbesserte Richtzahl bringt sohin des Rentnern 

und Pensionisten eine zusätz.liche Erhöhung,im Ausmaß 

.1. 
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eines halben Prozentes ihrer Pension. 

Ebenfalls in Verfolgung des Regierungsprogrammes 

sehen elie 25. Novelle zum ASVG, BGBl. Nr .. 385/70, die 

19. Novelle zum GSPVG, BGBl. Nr. 386/70, und die 1.No­

velle zum B-FVG, BGBl. Nr. ~'89/70, mit vlirksamkeit ab 

10 Juli 19'71 die Erhöhung der \vi twenpensionen auf 60 

v.H. der Versichertenpensicm 'lOT" Die neuerliche Ver­

besserung des \o/i t,,!enpensionsrechtes wurde zum Anlaß ge­

nOITunen, die Riclltsätze für die Ausgleichzulage mit deDl 

Wirksmnwerden der neuen Regelung, das ist der 1 0 Juli 1 S71 , 
. neuerlich anzuheben, und zl'iarin einem erheblichen Aus­

maß. Es handelt sich um eine Erhöhung, die über die am 

10 J[,illner 1971 auf Grund der Pensi onsanpassung eingetre­

tene 7,/I%ige Steigerung hinausgeht. Der Hichtsatz für 

.. Pensionsberechtigte aus eigener PensioIlsversicherung 

und für Pensiont3berechtigte aus VIi twen (Vii tvier) pension 

erhi:il.t sich demzufolge von 1.333 S (gültig ab 1.Juli 1970) 

auf 1 ~L;28 S (gültig vom 1. Jänl10r 1971 bis 30. Juni 1971) 

und sodarm auf.' '1., 528 8 (gültig ab '1. Juli ';j 971). Auf diese 

Weise kommt auch jenen witwen, deren Pension unter dem 

Richtsatz für die Ausglej_chzulage liegt, eine Erhöhung 

zugute. ZusrulMen mit der Erhöhung auf Grund der Pensions­

dynamik werden ab Juli 1971 die Richtsätze um 14,6 v.H. 

höher sein als im Dezember 1970. 

.. 

Die 25. Novelle zum ASVG und die in der 19. Novelle 

zum GSFVG und der 1. Novelle 'zum B~PVG enthal tenen analogen 

Bestirrunungen brachten weiters eine Hilderung der Ruhensbe­

stimmungen .. Die Grenzbeträge, die im J-ahr 1970 2.162 S 

bzvr. 3. 8!!·L~ S betragen haben, hätten sich auf' Grund der 

laufenden AnI?assung für das Jahr 1971 auf 2. 316Soz;~'IT. 

4-.1178 erhöht. Die nach den einschle.gigenNovellen am 

1" J-änner 19'71 in Kraft getretenen Grenzbeträge wurden j e­

doch mit 2.500 S bzw. mit 4.300 S festgesetzt. Das Ruhen 

entfällt ferner zur Gänze, wenn der Pensionist des 65. Le­

bensjahr vollendet hat und die Summe der in seiner :Pension 

.1. 
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berücksichtigten und der nach deren Stichtag erwor­

benen Beitragszeiten 540 Monate betr~gt. 

11 ~Arbeit ~3mark~poli t~k: 

Der Erfolg und die Ihrksamkei t dieser Maßnahmen 

des Bundesministeriums für soziale Verwaltung, die in 

der ,Beant\'lOrtung der Anfrage Nr. 4.38/J (Durchführung 

,der Regierungserklärung) näher dargestell t wlll'den, 

auch .i'ür die Ei:i. tere Bev61kerung ergeben sich aus den 

folgenden Zahlen über den c;esamten finanziellen Aufwand 
.'. .' 

f·ü'r arbei tsmarktpoli ti sche-- I'laßnahmen 

1969 
1970 
,1971 

1. Halbjahr 

59 I"Iiö. S 

'8L~ I'li 0 • 8 

',170 I"lio.S. 

ganzes Jahr 

162 11io.8 

335 11i 0 • S ( ge sc h ät z t er 
GesamtaufwEmd) 

Der Gesamtaufwand für das Jahr 1971 steht noch nicht fest, 

'lst:jedoch auf Grund der bereits eingegangenen Verpflich­

tungenundder vom'Bundesministerium für soziale Verwal­

tung in die "v/ege gelei ten Inc=mspruchnahme zusätzlicher 

Mittel nach Artikel 111, Abs • .3 des Bundes-Fina....'lZge3etzes ' 

1971 mit, großer W&hr§cheinlichkeit zu fixieren, da mit 

einer vollen Ausnützung die~es Betrages zu rechnen ist. 

Der Verg!ei9h zwischen 1969 und den übrigen Jahren ist 

nicht ohne weiteres möglich \1eil 1969 auch andere Beträge 

als solche, für Beihilfen in die Zahlen e'inbezogen sind do'f ' 

und in der Z'\';,rischenzei taus budgettechnischen Gründen 

eine Veränderung der Budgetgliederung eingetreten ist. 

Im: Rahmen der vom Bundesministerium für soziale 

VerVHilturrg durchgefü-hrtena:rbei tsmarktpoli tischen Maß-, 

nahmen bild.ete die .E1örderung äl terer Arbei tskräfte einen 

besonderen,,' $chwerpunkt. Die Arbel t smarktverwal tung 'ist 

besonders bemüht, auf dem Gebiet der ,Arbeitsmarktausbil­

dung d:urch'den gezielte~ Einsatz von Ein-, Um- und Nach­

schu)UIig sowie, auch vOn I"Iaßn[3.hmen der Arbeitsvorbereitung 

./. 

, I 
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und des ,Arbei t strainj,ngs älteren Ar'bei tskräften ihre 

Arbeitsplätze sicherzustellen bzw. sie wieder in das 

Arbei t sl eben einzugli ede:rl1o Der Kundendi en.st der Ar­

beitsvermittlung ist nicht nur bestrebt, den älteren 

Arbeitskräften durch entsprechende Beratung bei der 

.' Lösung ihrer spezifischen Berufsprobleme behilflich 

zu sein, sondern trägt durch eine kontinuierliche, auf' 

reichlicher Erfahrung; basierende Aufldärung bei, auf 

der Ar.beitgebersei te das Verständnis für die .I?robleme 
dieses Personenkreiseszu \vecken •. 

111" KJ.einrentnerfürsorge un.d Kriegsopferversorgung: 

Als Maßnahme, die über die Hegierungserklärung hiE­

ausgel'Lt und für die ä1 tere Bevölkerung von Bedeutung 

ist, ist die VerbeSSerU!lg der K1einrentnerfürsorge 

durch das Bundesgesetz vom 11. November 1970, BGB1 .. 

Nr. 35'1, anzusehen. 

I"Iit diesem Bundesgesetz wurden die Kleinrenten mit 

\.Jirkung ab 10 Jicinner 1971 um durchscl:illi ttlich 10 Pro-­

zent erhöht. Dei den Kleinrenten haIlde1t es sich um mo­
natliche Leistungen, die auf Grllild des K1einrentnerge­

set,zes, BGB1. NI'. 251/1929, in der geltenden Fassung, 

Inflationsgeschädigten nach dem ersten \v'el tkrieg ge­
währt werden. Die jüngsten männlichen Kleinrentenempfän­

ger stehen im 93. Lebensjahr, die jüngsten weiblichen 

im 88. Lebensjahr. Unter dieser Altersgrenze liegen nur 

solche Kleinrentner, die bereits seit dem31~ Dez~mber 

1938 wegen kprperlicher oder geistiger Gebrechen dauernd 

erwerbsunf~hig sind. 

Das Ausmaß der Kleinrenten, das nach dem verlorenen 

Kronenvermögen abgestuft ist, beträgt derzeit zwischen 

S 570.- und S 1.290.- monatlich. 
Die Bundesregierung hat1;,rei ters im November 1970 

dem Naticnalrat. den Entwurf einer Novelle zum Kriegs-­

()pferversorgungsgesetz zur verfassungsmäßigen Beha..'ldlung 

vorgelegt. Diese Novelle, die am 11~ November 1970 vom 

./. 
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Nationalrat beschlossen worden ist (BGBI. NI'. 350/19'70)., 
bra~hte eine Verbesserung der Elternversorgungnach dem 

Kriegsopferversorgur'lgsgesetz. Auch hiebei hcmdelt es 

sich um eine l"Iaßnahme der Bundesregierung, die über die 

Regierungserklärung hinausgeht. 

4". Bundesrninisterium für Finanzen: 

Mi t der Einkown.enst euergejsetz-N ovelle 1970, 

. BGBl. NI'. Y?0/70, wurde die Steuerprogression in den 

unteren und mittleren Einkömmenstufen gemildert. Ange­

sichts der Einkommenstruktur der' älteren Bevölkerung 

kommt diese 1"IaßnaD.JIle bei dieser Bevölkerungsgruppe be­

sonders zUm Tragen. Altere l\li tbürger, die Pensionen von 

zwei oder mehreren Stellen erhalten oder denen neben 

einer Pension auch andere Einkünfte zufließen, haben 

mit der genannten Einkommensteuergesetz-Novelle teil­

.weise insofern eine Begünstigung erfahren, als die Ein-
>'. ! 

kunftsgrenze für den amtswegigen Jahresausgleich 

(§ 76 Abs. 3 EStG 1967) von 48eOOO Sauf 60.000 Sund 

di'eGren~e für NebeneinkiL.'1fte gemäß § 93 Abs. 1 li t. b 

EStG 1967 bzw. der diesbezügliche Freibetrag gemäß § 93· 
Ab '. 4 ESt G 1 CJ67 .- 5 00(\" f" 7 . ono S' ". " "1,-, t . d . s. . . ~'/ . von.. V.a\l~ ... -.J .. ernol.l wur e. 

5. Bundesrrlinisterium für Land- und Forstwirtschaft: 
,'", . 

. . 'Eine I'iaßn ahm e zugUnstender älteren Bevölkerung 

wurde seitens des Bundesministeriums für Land- und Forst-

. wirtschaft durch folgende Möglichkeit, die den Richtli­

nien tür den Bäuerl{chebB~~iti~trukturfonds (VgI.BGBl •. 

NI'. 298/1969 in der Fassung BGEI. NI'. 233/1971) ent­
spripht veranIaßt : 

Vereinbart ein Siedlungsträger mit einem Land­

und Forstwirt, der das 55. Lebensjahr vollendet hat 
und seinen gesamten land- und forstvlirtschaftlichen Be­

. sitz an den Siedlungsträger gegen I,eibrente veräußert, 

eine I·jertsicherungsklausel, so kann der Bi:.iuerliche Be­

si tzstrukturfonds die Ref1.mdierung der sich aus der 

.1. 

J 
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Wertsicherungsklausel allenfalls ergebenden Mehr­

leistun~en übernehmen. 

6. Bun,iesministe:cium für Verkehr: - .. _-'--, 

Die im Jahre 1969 eingeführte 8eniorenaktion der 

Österreichischen Bundesbalmen wurde mit Hirksamkei t vom 

15. August '1970 \'!cscntlich verbessert. 80 können nun­
mehr Frauen berei tf:3 ab dem 60. l,ebensj ahr in den Genuß 

der 50 %-igen Fahrpreisermäßigung kommen. Es entfielen 

auch die Mindestkilometergrenze von 51 lr...m und die J3e­

schränlmng der Aktion auf österreichische Staatsbürger~ 

Mi t Auslaufen dieser Aktion alll 30. Juni 1971 präsen­

tierten die Österreichischen Bundesbahnen den Senioren 

als Treueprämie die Weitergeltung der bereits gelösten 

Berechtigungsscheine lm Juli und August 19'71 in Perso-
nenzügen. 

Die Scniorenermäßigung der Österreichischen Bun­

desbahnen wird wegen des großen Anklanges fi.ir die Zeit 

vom. 1 .. September 1971 bis 30. Juni 19?2wieder einge­

führt. Die Berechtigungskarte zum Preise von S 200.­
ermöglicht nunmehr eine unbegrenzte Anzahl von Fahrten 

an allen f}lagen. Mit der Berechtigungskarte zum Preise 

von 8 50.- kann die Ji'ahrbegünstigung von l"Iontag bis 

Donnerstag mit Ausnahme bestimmter Feiertage in allen 

Zügen in Anspruch genoIfl..men werden. Eine Neuerung und 

zugl~ich eine Begünstigung gegenüber bisher besteht da­

rin, daß mit der Berechtigungskartß zu S 50.- Personen­

züge aucn 811 Fr}:;it:agcJ1., Samstagen, Somitagen und Feier­

tagen .benützt werden können. EbensO wie bisher wird die 

normalerweise zu S 50.- erhältliche Berechtigungskarte 

[ill die ]3ezieher VOll Ausgleichs- oder Ergänzungszulagen 

sowie an Dauerbefürsorgte kostenlos abgegeben. 

Dieser Seniorenaktion der ÖBB hat sich auch die 

DDSG angeschlossen. Die von den ÖBB ausgestellten Be­

rechtigungskarten berechtigen auch zu einer 50 %-igen 

PreisermäP,igung für Fahrten auf den Personenschiffen 

. /. 

'. , 

"':" 
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der DDSG außer Samstag und Sonnt'lg,. Diese vergünstigung gilt. 

für' d.ie ganz l2 Saison der.,Per~30nenr)clüffahrt. 

Sei tens der DDSG werden ferner Ssmiorenermäßigungen 

über Ansuchen des österreichischen Rentner- und Pensionisten­

verbandes dessen Mi tgliedem gew.3:hrt, auch wenn sie keine Be­

rechtigungskarte der Österreichischen Bundesbahnen besitzen. 

Die am 16.Juli 1971 beschlossene Novelle zum Fernmelde­

gebührengesetz kommtebenfalls der älteren Bevölkerung zugute, 

da sie vor allem eine Angleichung der BEfreiungsbestimmungen 

für die Fernsprech-Grundgebühr an jene für die Rundfunk- und 

Fernsehrundfunkgebühr zum Inhalt hat. 
Hiedurch ist es möglich, künftig hi1f16se Personen auch dann 

von der Fernsprech-Grundgebühr zu befreien, \'lerm ihr Einkom-

men den pensionsrechtlichen Mindestsatz übersteigt; bei mit­

tellosen Personen ist eine elastischere Handhabung der Richt­

sätze künftig dadurch möglich, daß zwangsläufig außergewöhn­

liche Aufwendungen berücksichtigt werden können. 

7.!?undesministerium für Landesverteidi.gung: 

Mit 1.Juli 1971 ist eine Novelle zum Tapferkeitsmedaillen­

Zulagengesetz 1962 in Kraft getreten (siehe BGBl.Nr.237/1971). 

Diese Novelle sieht eine Erhöhung der monatlichen Tapferkeits­

medaillenzulage von S 300,-- auf S 400,-- für die Goldene Tapfer-

keitsmedaille, von S 150~-- auf S 200,-- für die Silberne 

Tapferkeitsm~daille.l.Klasse und von S 75,-- auf S 100,-- für 

die Silberne TapferkeitsmedailJ.e 2.Klasse sowie des monatlichen 

Ehrensoldes für Besi tzer des Mili·tär..,t/Jaria Theresien-Ordens 

von S 1.800,-- auf S 2.400,-- vor. 

·"8.Bundesministerium für Bauten und Technik: 

Nach den Bestimmungen cjes vJohnbauförderungsgesetzes 1968, 

BGBl.Nr.280/l967, wird die Errichtung von Heimen für betagte 

Menschen mit öffentlichen Finanzierungsmitteln geförderf~ Un­

ter solchen Heimen sind im Gegensatz zu den traditionellen 

Altersheimen Wohnhäuser mit selbständigen Wohneinheiten zu ~er­

stehen; die Insassen besitzen eniweder eine eigene Wohnung oder 
bewohnen"Einzelräume mit einem Bett oder zwei' Betten. In beiden 
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]'äl1en wird den BewoLn-:::rn Verpflegung und in der Regel 

Bedienung geboten~ Die Aufnahme in diese Heime erfolgt 

Eadl bestimmten Ihchtlinien, vor allem nach sozialen 

Gesichtspunkten. 

NaGh clem vJohnbcnlförderungsgesetz 1968 tritt unter 

bestimmten Voraussetzungen uua .. in Fällen sozialer Här­

te an Stelle der vom Förderungswerber aufzubringenden 

Eigeruni ttel ein Darlehen aus :F'örderungsmitteno Die Re­

gierungsvorlage betreffend elie Novellierung des genann­

ten BundesgesetzeE~ sieht vor, d.&ß die Laufzeit dieses 

Eigenmi tteldarlehms auf 20 J·3.hre verlängert Vlird; in 

soziaJ.en Härtefiillen soll überdies eine Stundung mö­

glich sein .. 
Die Bestimmungen des Wohnbauförderungsgesetzes 

.. 

196E5 über die Hohnbeihilfe dienen dem Zweck, die Wohnungs-

aufwandbele.stuiJ.g für Bevc;l1\:erungsschichten l!li t geringem 

Einkommen tragbar zu gestalteD.s In der Regierungsvorlage 

betreffend die Novellierung des genannten Bundesgesetzes 

ist eill weiterer Ausbau dieser Subjektförderung vorge­

sehen; so soll j ener ~\eil des \;1ohnungss.ufwandes, der di e 
Grundlage für die Berechnung des Zuschusses bildet, er­
wei t ert ~verdell. 

Es wird hiezu bemerkt, daß die Regierungsvorlage in 

einigen Sitzungen des Bautenausschusses bebandel t \<T'urde; 

ein endgültiger Abschluß konnte jedoch nicht erreicht 

werden. 
Im Rahmen der \-lohnbauforschung des Bundesministeriums 

für Bau ten und ,:eechnik ist ein Forschungsproj ekt "Studium 

neuer Konzeptionen auf dem Gebiete der Altenwohnungen und 
Heime, ihre Integration im heutigen und: zukünftigen Städte­

bau" in Arbei t. 
Es soll allgemeingültige und für die Praxis brauch­

bare Richtlinien für die Planung solcher Objekte erbringen. 

Neben den Untersuchungen über die Vor~3tellung und \·JÜnsche 
der Bewo}:i..ner, ihrer ]~ebensgewohnhei ten und Betreuung wird 

die z'weckmi:iBige Eingliederung in bereits vorhandene aber 

auch in neu geplante \tlohuch"llagen ermi ttel t • 
. ", .'., ~ t' . 1'· .; ~4- "~~dc> 1 Q,/,1 z·' T'c>(" '1nc.rl r-llt aer ~'e=c J_gsl.:;e.L...Ll1i1g _L.:':v L.LJ..·~ ./; I u- _'o-/'-'~ --- C .... Le 
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